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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99036012036000, 99036012036000

Leistungsbezeichnung I Kfz: Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)
ersetzen

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 3 - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung

Quellredaktion Hessen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext ZB, Zulassung, Kfz-Zulassung, Teil II, ZB II,
Fahrzeugbrief ersetzen, Zulassungsbescheinigung
ersetzen, Zulassungsbescheinigung Teil II,
Zulassungsbescheinigung, Fahrzeugbrief

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Fahrzeugzulassung (036)

Verrichtungskennung Ersatz (036)

SDG-Informationsbereich Vorübergehende oder dauerhafte Mitnahme eines
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Kraftfahrzeugs in einen anderen Mitgliedstaat

Lagen Portalverbund Fahrzeugbesitz (1090200), An- und Abmelden von
Fahrzeugen (2110300)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 07.02.2014

Fachlich freigegen durch Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie,
Verkehr und Landesentwicklung

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/__12.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/index
.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/__12.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/index
.html

Teaser

Volltext Die in der Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbrief) eingetragene Person ist der Halter des
entsprechenden Fahrzeugs. Halter ist der, wer das
Kraftfahrzeug für die eigene Rechnung gebraucht,
nämlich die Kosten bestreitet und tatsächlich über das
Fahrzeug verfügen kann. Dies ist vielfach nicht der
Eigentümer des Fahrzeugs. Die
Zulassungsbescheinigung Teil II ist deshalb auch kein
Eigentumsnachweis, sondern erleichtert letztendlich
nur die Zulassungsvorgänge, da davon ausgegangen
wird, dass derjenige, der die Zulassungsbescheinigung
Teil II in Händen hält, verfügungsberechtigt über das
Fahrzeug ist.

Die Zulassungsbescheinigung Teil II besteht in
Deutschland aus einem einseitig bedruckten
Dokument auf fälschungsgesichertem Spezialpapier im
Format 21 × 30,48 cm (formatiert 21 × 29,7 cm).

Die Vorbesitzer (Halter) eines Fahrzeugs sind aus
Datenschutzgründen mit Ausnahme des letzten
Vorhalters (im Unterschied zum alten Fahrzeugbrief)
nicht mehr namentlich nachvollziehbar. Es werden nur
noch der Tag der ersten Zulassung und die Anzahl der
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Vorhalter eingetragen. Ab dem dritten Halter des
Fahrzeugs wird für den Eintrag jedes weiteren zweiten
neuen Halters (also den fünften, den siebten etc.) die
Ausstellung einer neuen Zulassungsbescheinigung Teil
II im Zusammenhang mit der Zulassung erforderlich.

Eine generelle Umtauschpflicht des alten
Fahrzeugbriefs in die neue Zulassungsbescheinigung
Teil II besteht nicht. Automatisch umgetauscht wird,

• wenn ohnehin ein neuer Fahrzeugbrief auszustellen
ist (z. B. weil dieser verloren gegangen ist, und zwar
unabhängig davon, ob der alte Fahrzeugschein noch
vorhanden ist) oder
• wenn die Ausstellung einer neuen
Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
erforderlich wird.

Ein ungültig gemachter Fahrzeugbrief alter Art oder
eine ungültig gemachte Zulassungsbescheinigung Teil
II wird von der Zulassungsbehörde vernichtet, soweit
der Halter diesen/diese nach Unbrauchbarmachung
nicht wieder ausgehändigt haben möchte.

Erforderliche Unterlagen • Gültiger Personalausweis oder Reisepass (mit
aktueller Meldebescheinigung)
• Bei minderjährigen Fahrzeughaltern zusätzlich die
Einverständniserklärung und die gültigen
Ausweisdokumente der gesetzlichen Vertreter (i. d. R.
der Eltern)
• Alter Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein (falls
vorhanden).
• Bei Verlust der Zulassungsbescheinigung Teil I ist ggf.
zusätzlich die Abgabe einer eidesstattlichen
Versicherung erforderlich.
• Ggf. bei Diebstahl Anzeigebestätigung der Polizei
• Nachweis einer gültigen Hauptuntersuchung gem. §
29 StVZO (HU-Prüfbericht)

Wenn Sie einen Dritten beauftragen, benötigt dieser
eine schriftliche Vollmacht von Ihnen. Außerdem muss
er Ihr Ausweisdokument (im Original) bei der
Zulassungsbehörde vorlegen. Er selbst muss sich mit
seinem gültigen Personalausweis/Reisepass ausweisen
können.
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Voraussetzungen

Kosten Die Gebühr richtet sich nach der Gebührenordnung für
Maßnahmen im Straßenverkehr erhoben (GebOSt). Sie
beträgt mindestens 20,20 Euro.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Wenden Sie sich an die Zulassungsbehörde Ihres
Landkreises bzw. Ihrer Kreisfreien Stadt.

Die örtliche Zuständigkeit richtet sich

• bei natürlichen Personen nach dem Wohnort des
Fahrzeughalters (Hauptwohnung entsprechend dem
Personalausweis),
• bei juristischen Personen nach dem Sitz der Haupt-
oder Zweigniederlassung; dies gilt auch für
Personengesellschaften, die ins Handelsregister
eingetragen werden (z. B. OHG und KG) oder für eine
eingetragene Kauffrau bzw. einen eingetragenen
Kaufmann.

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Kfz: Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)
ersetzen, Motor vehicle: Replace registration certificate
part II (vehicle registration document)

Kfz: Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) ersetzen Heruntergeladen am
99036012036000, 99036012036000 25.06.2025 4


